Anforderungen Geldwäschegesetz 
Anforderung Ausweiskopie 


gemäß der §§ 4 und 5 des Geldwäschegesetzes (GwG) sind auch Angehörige der steuerberatenden Berufe gehalten, sich mittels strukturierter Risikoanalyse darüber Klarheit zu beschaffen, ob für ihren Mandantenstamm Geldwäsche-gefährdungen vorhanden sind. Dazu ist es notwendig, daß alle Mandanten (Einkommensteuerpflichtige, Gewerbe-betreibende, Freiberufler sowie Geschäftsführer und sämtliche Gesellschafter) von juristischen Personen eindeutig             identifiziert sind. 

Um unseren berufsrechtlichen Pflichten diesbezüglich nachzukommen, bitten wir Sie, uns eine Kopie Ihres Personalausweises (Vorder- und Rückseite) zukommen zu lassen. 

Uns ist bewußt, daß die weit überwiegende Zahl von Ihnen nicht nur einem sondern gleich mehreren unserer Sozietätspartner persönlich bekannt ist. Dennoch bitten wir Sie, diese Unannehmlichkeit auf sich zu nehmen, damit wir der              aktuellen Gesetzeslage Rechnung tragen können.


Mit freundlichen Grüßen  





Steuerberater


